
Kundmachung

über  das  Ergebnis  der  Jagdausschusswahl

Da  anlässlich  der  für  26. Mai  2024....  ausgeschriebenen  Wahl  des  Jagdausschusses  für  das

Genossenschaftsjagdgebiet...Weinzierl  am Walde.....,  umfassend  die  Gemeinde(n)  ... Weinzierl  am

Walde..,  die  Katastralgemeinde(n)  Weinzierl  am Walde...,  Teile  der  Katastralgemeinde(n),  nur  ein

einziger  Wahfüorschlag  eingereicht  worden  ist,  gelten  gemäfl  § 7 Abs.  8 der  NO  Jagdaus-

schufl-Wahlordnung,  LGBI.  6501,  als  gewählt:')

auf  den  Wahfüorschlag:  Bauernbundortsgruppe  Weinzierl  am Walde

als  Jagdausschussmitglieder  gewählt: gelten  als  Ersatzmitglieder:
Miteigentumsgemeinschaft:

Huber  Ferdinand

Huber  Helga

Bevollmächtigter  Vertreteri  Huber  Ferdinand

8teinbacher  Andrea

Miteigentumsgemeinschafti

Grefü  Karl

Grefü  Brigitte

Bevollmachtigter  Vertreteri  Grefll  Karl

Weidenauer  Markus

Miteigentumsgemeinschafti

Haberl  Thomas

Haberl  Margit

Bevollmachtigter  Vertreteri  Haberl  ThOn?aS

Rumplmair  Franz

Starkl  Franz

Miteigentumsgemeinschafti

Brunner  Christian

Brunner  Dagmar

Bevollmachtigter  Vertreteri  Brunner  Christian
Miteigentumsgemeinschafti

Koppensteiner  Reinhard

Koppensteiner  Sabine

Bevollmachtigter  Vertreteri  Koppensteiner  Reinhard

Miteigentumsgemeinschafti

Lang  Reinhard

Lang  Irmgard

Bevollmächtigter  Vertreteri  Lang  Remöard

Werner  Markus

Miteigentumsgemeinschafti

Karl  Johann

Karl  Josefine

Bevollmachtigter  Vertreteri  Karl  Joöann

Ettenauer  Herbert Steiner  Hannes

Gegen  dieses  von  der  Wahlbehörde  festgestellte  Wahlergebnis  kann  von  dem  zustellungsbe-

vollmächtigten  Vertreter  jedes  Wahfüorschlages  sowie  von  jedem  wahlberechtigten  Mitglied

der  Jagdgenossenschaft  sowohl  wegen  behaupteter  Unrichtigkeit  der  Ermittlung  als  auch

wegen  angeblich  gesetzwidriger  Vorgänge  im  Wahlverfahren,  die  auf  das  Ergebnis  von  Ein-

fluss  waren,  Beschwerde  binnen  zwei  Wochen  ab  dem  ersten  Tag  der  Verlautbarung  bei  dem

u   Bürgermeister  schriftlich  eingebracht  werden.
,  ,,aln;z,ier/ ,

ffi  Bürgermeister  der  Gemeinde  Weinzierl  am Walde

AngeschrÄ@en-am:  13.03.2024

Abgenommenam:  28.03.2024  (lpnterschräft)

"}  Nichhutreffendes  ist  zu  streichen.
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